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1 Vorbemerkung 

Der Südschwarzwald ist in Deutschland eine der beliebtesten Erholungsregionen mit einer sehr lan-

gen Tradition. Das Umfeld des Feldberges ist sowohl hinsichtlich seiner Eignung als Wintersportre-

gion als auch im Hinblick auf seine Eignung als Erholungsregion international bekannt. 

Die Stadt Todtnau ist auf vielfältige Weise bemüht, die besondere Bedeutung der Region für Erhol-

ung und Tourismus zu stärken und weiter zu entwickeln. Sie ist in besonderem Maße darauf bedacht, 

diese Aktivitäten derart zu gestalten, dass die hochwertige natürliche Ausstattung von Natur und 

Landschaft gewahrt und positiv weiterentwickelt wird. Die touristischen Aktivitäten erstrecken sich 

über das gesamte Jahr, vom Ski- und Rodelbetrieb im Winter bis zu dem ausgedehnten Angebot an 

Wander- und Radwanderwegen im Sommer. Von großer Bedeutung sind die Naturschönheiten der 

Region, hierzu zählen u. a. der Feldberg und der Todtnauer Wasserfall. 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans möchte die Stadt Todtnau die Voraussetzun-

gen für den Bau einer Hängebrücke schaffen, die den überregional bekannten und viel besuchten 

Todtnauer Wasserfall überspannt. Ziel der Planung ist es den imposanten Naturwasserfall sowie die 

attraktive Naturraumkulisse des angrenzenden Hochschwarzwaldes zahlreichen Besuchern in spek-

takulärer Weise erlebbar zu machen. Beim geplanten Vorhaben kann auf eine bestehende Verkehrs-

infrastruktur zurückgegriffen werden. Somit kann mittels sehr begrenzter Eingriffe in den Naturhaus-

halt ein attraktives Naturerlebnis geschaffen werden, das einen weiteren Baustein im naturverträg-

lichen Tourismuskonzept der Region darstellt. 

Die geplante Hängebrücke überspannt das am Talgrund ausgewiesene FFH-Gebiet „Hochschwarz-

wald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ (Schutzgebiets-Nr. 8114311) in einer Höhe von etwa 

120 m. Innerhalb des Natura 2000-Gebietes sind keine Eingriffe vorgesehen. 

Gemäß § 34 BNatSchG sind Pläne und Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen und Projekten zu einer Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes führen können, vor 

ihrer Zulassung auf eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes, ein-

schließlich der für sie maßgeblichen Bestandteile zu überprüfen. 

Aufgabe der vorliegenden Natura 2000-Vorprüfung ist es festzustellen, ob das Vorhaben grundsätz-

lich geeignet ist, die Schutz- und Erhaltungsziele des betroffenen Natura 2000-Gebiets erheblich zu 

beeinträchtigen.  
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FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ (orangefarbene Schraffur), Bebau-

ungsplangrenze (rot-gestrichelte Linie), (unmaßstäblich) 

Abbildung 1: Übersichtslageplan 
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2 Natura 2000 – Vorprüfung  

Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben Bebauungsplan Sondergebiet „Hängebrücke Todtnau“ 

1.2 Natura 2000-Gebiete 
 

(bitte alle betroffenen Gebiete 

auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

8114311 

 

Gebietsname(n) 

FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feldberg und 

Bernauer Hochtal“  

1.3 Vorhabensträger Adresse 

Stadt Todtnau 

Rathausplatz 1 

79674 Todtnau 

Telefon / Fax / E-Mail 

Telefon: 07671/996-0  

Telefax: 07671/996-37 

E-Mail: info@todtnau.de 

1.4 Stadt/Gemeinde Stadt Todtnau 

1.5 Genehmigungsbehörde 

(sofern nicht § 34 Abs. 6 

BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Lörrach 

1.6 Naturschutzbehörde  LRA Lörrach, Untere Naturschutzbehörde 

1.7 Beschreibung des Vor-

habens  

Der südlich von Todtnauberg gelegene Todtnauer Wasserfall (Stübenbach) 

soll in ca. 120 m Höhe durch eine Fußgängerhängebrücke überspannt wer-

den. Hierdurch soll der überregional bekannte und viel besuchte Naturwas-

serfall sowie die attraktive Naturraumkulisse des angrenzenden Hoch-

schwarzwaldes zahlreichen Besuchern in spektakulärer Weise erlebbar ge-

macht werden. Da beim geplanten Vorhaben weitgehend auf eine besteh-

ende Verkehrsinfrastruktur zurückgegriffen werden kann, beschränken sich 

die notwendigen Eingriffe in den Naturhaushalt auf ein Minimum. Die Plan-

ung kann somit als ein weiterer Baustein des naturverträglichen Tourismus-

konzeptes der Region begriffen werden.  

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Vorha-

bens sollen durch einen Bebauungsplan geschaffen werden, dessen Gelt-

ungsbereich sich für die Brücke auf das Bauwerk (nicht die darunter befind-

liche Grundfläche) beschränkt und nur in den Bereichen der Brückenein-

stiege und Seilverankerungen den Boden miteinschließt.  

 

Die Planung sieht den Bau einer pfeilerlosen, ca. 440 m langen Fußgänger-

hängebrücke vor. Der Brückenverlauf soll von einem an der Kreisstraße 

K6307 gelegenen Wanderparkplatz quer über das tief eingeschnittene 

Stübenbachtal zu einem auf der gegenüberliegenden Talseite verlaufenden 

Wirtschaftsweg führen. Zur Stabilisierung des Hängebrückenbauwerks ist im 

Bereich des westlichen Brückeneinstiegs die Errichtung eines ca. 12 m ho-

hen Stahl-Pylons geplant, der zur Abspannung der Brückenkonstruktion die-

nen soll. Der östliche Brückenzugang soll über einen ca. 140 m² großen Vor-

platz angelegt werden. Direkt unterhalb des Brückeneinstieges wird das 
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Gelände mittels einer geschütteten bzw. gegrabenen Ebene mit Steinschlich-

tungen (o. ä. Stützkonstruktionen) stabilisiert.  

Die geplante Brückenkonstruktion wird von insgesamt 2 parallel verlaufen-

den Stahlseilen mit einem Durchmesser von ca. 80 mm (VVS 80 mm) getra-

gen. Zur weiteren Stabilisierung der Brückenkonstruktion soll diese mit einem 

40 mm dicken Windseil (VVS 40 mm) und zahlreichen filigranen Verbin-

dungsseilen abgespannt werden. Die zur Verankerung des Windseils vorge-

sehenen Fundamente werden etwa 25-30 m unterhalb des Brückenstegs ge-

setzt. Der Steg ist mit einer Breite von 1,2 m und das Brückengeländer mit 

einer Höhe von 1,35 m geplant. Die seitliche Verkleidung des Stegbereichs 

ist mit einem nicht reflektierenden Edelstahlgitternetz vorgesehen, während 

im Bodenbereich ein feuerverzinkter, 3 cm dicker Gitterrost angebracht wer-

den soll. Der Handlauf des Brückengeländers wird aus Edelstahl gefertigt. 

Auf eine Beleuchtung des Brückenbauwerks wird verzichtet. 

Mit Ausnahme eines ca. 200 m² großen Informations- und Technikgebäudes 

im Bereich des westlichen Brückeneinstiegs sind keine weiteren Bauwerke 

vorgesehen. 

 weitere Ausführungen: siehe Anhang 

 

 

2. 

 

 

Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen Dimen-

sionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene Maß-

stäbe zu wählen. 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

 

   

3. Aufgestellt durch (Vorhabensträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

Fritz und Grossmann Umweltplanung GmbH  07433/930363 07433/930364 

Wilhelm-Kraut-Straße 60    

72336 Balingen  E-Mail *   

  info@grossmann-umweltplanung.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 

    

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 

(Beginn Monatsfrist gem.  

§ 34 Abs. 6 BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhältlich o-

der unter http://natura2000-bw.de → "Formblätter Natura 2000" 

  

http://natura2000-bw.de/
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4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  
(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 

 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 

Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 

 

Vermerke der zustän-

digen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 

Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis oder 

 Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 

Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 

Fristablauf: 

 

 

  (1 Monat nach Ein-

gang der Anzeige) 

  

 

5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich charakter-

istischer Arten) oder Lebensräume von 

Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Le-

bensraum kann grundsätzlich durch fol-

gende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 

werden:  

Vermerke der zu-

ständigen Behörde 

 

 

FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den 
Feldberg und Bernauer Hochtal“  

Im Datenauswertebogen genannte Lebens-
raumtypen des Untersuchungsgebiets:  

 

[3260] Fließgewässer mit flutender 

Wasservegetation 

 

[8220] Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 

 

[9110] Hainsimsen-Buchenwald 

 

 

Weitere im Datenauswertebogen genannte 

Lebensraumtypen:  

 

 

 

 

 

 

Keine Betroffenheit, da kein Eingriff in den Ge-

wässerverlauf des Stübenbachs geplant ist.  

 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch 

Bau der Hängebrücke.  

 

Dauerhafte und temporäre Flächeninan-

spruchnahme durch Bau der Hängebrücke.  

 

Keine Betroffenheit von weiteren FFH-Le-

bensraumtypen ist im Zusammenhang mit 

dem Vorhaben erkennbar.  
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Im Datenauswertebogen genannte Arten: 

 

[1163] Groppe 

 

 

[1386] Grünes Koboldmoos 

 

 

[1361] Luchs 

 

 

 

[1324] Großes Mausohr 

 

 

 

Keine Betroffenheit, da kein Eingriff in den Ge-

wässerverlauf des Stübenbachs geplant ist.  

 

Dauerhafte Schädigung oder Zerstörung 

durch Bau der Hängebrücke.  

 

Dauerhafter Verlust von Lebensraum. Stör-

ungen durch Bau und Betrieb der Hänge-     

brücke.  

 

Dauerhafte Beseitigung von Höhlenbäumen 

durch Bau der Hängebrücke. Lichtimmis-        

sionen. Kollisionsrisiko. 

 

   

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 

 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  

 

 

6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vor-

haben anhand vorhandener Unterlagen  

 mögliche erhebliche Beein-

trächtigungen 

betroffene Lebens-

raumtypen oder  

Arten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 

Lebensstätten von Arten (Art der 

Wirkung, Intensität, Grad der Beein-

trächtigung) 

Vermerke der 

zuständigen Be-

hörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust (Versiegelung) [8220] Silikatfelsen 

mit Felsspaltenve-

getation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Verlust des Lebensraumtyps 

8220. Im Zuge der Einrichtung des öst-

lichen Brückeneinstiegs wird in das 

nach § 30 BNatSchG geschützte Biotop 

„Felsgebilde N Todtnau“ (Biotop-Nr. 

281133363084) eingegriffen. Beim ge-

schützten Biotop handelt es sich um ein 

bis zu 12 m hohes Felsgebilde, das 

randlich von Hainsimsen-Buchenwald 

eingenommen wird. Gemäß Biotoper-

hebungsbogen werden rund 40% der 

Biotopfläche dem Waldbestand zuge-

rechnet. Die Felsformation selbst ragt 

nur minimal in den Geltungsbereich. 

Nach dem aktuellen Stand der Planung 

findet im Zuge der Errichtung des öst-

lichen Brückeneinstiegs kein unmittel-

barer Eingriff den Lebensraumtyp 8220, 

d. h. die Felsformation statt. Der inner-

halb des geschützten Biotops vorgese-

hene Vorplatz und die vorgelagerte 
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[9110] Hainsimsen-

Buchenwald 

 

 

 

 

 

 

 

[1386] Grünes Ko-

boldmoos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1361] Luchs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1324] Großes Mau-

sohr 

Ebene mit Steinschlichtungen (o. ä. 

Stützkonstruktionen) sollen oberhalb 

des Felsformation im Bereich des an-

grenzenden Buchen-Waldes gebaut 

werden. Nähere Ausführungen sind 

dem Antrag auf Erteilung einer Aus-

nahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG zu 

entnehmen.    

Keine Wirkung  

 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

des Lebensraumtyps 9110 von ca. 

1.700 m² außerhalb des FFH-Gebietes.  

Im Zuge der Umsetzung von Kompen-

sationsmaßnahmen wird der Lebens-

raumtyp 9110 in vielfachem Umfang 

(5.830 m²) wiederhergestellt.  

Wirkung unerheblich   

 

Das Grüne Koboldmoos konnte im Um-

feld des Vorhabens an mehreren Stel-

len außerhalb des FFH-Gebietes nach-

gewiesen werden. Um Beeinträchtigun-

gen zu vermeiden sollen die entspre-

chenden Moosstandorte nach Möglich-

keit an Ort und Stelle belassen werden. 

Im Falle einer erforderlichen Entnahme 

sieht die Planung eine Umsiedelungs-

maßnahme unter fachlicher Aufsicht 

vor.  

Wirkung unerheblich   

 

Dauerhafter Lebensraumverlust von ca. 

0,3 ha außerhalb des FFH-Gebietes 

durch die Errichtung der Hängebrücke. 

Aufgrund der Vorbelastung durch den 

Straßenverkehr der Kreisstraße K6307 

und das relativ hohe Besucheraufkom-

men weist das Gebiet nur eine mäßige 

Eignung für die scheue Art auf. In An-

betracht des geringen Eingriffsumfangs 

und der Vorbelastungen können erheb-

liche Beeinträchtigungen infolge des 

Lebensraumverlustes mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden.   

Wirkung gering   

 

Dauerhafter Verlust von Quartierle-

bensraum außerhalb des FFH-Gebie-

tes durch Entfernung von Höhlenbäu-

men. Aufgrund des geringen Eingriffs-

umfangs und der geringen Anzahl fest-

gestellter Höhlen im Eingriffsbereich 

(eine Stammfußhöhle am westlichen 

Brückeneinstieg), kann von einem ins-

gesamt niedrigen Quartierbaumverlust 

ausgegangen werden. Um dem Verlust 

möglicher Tagesquartiere entgegenzu-

wirken und um den Lebensraum der 
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Fledermäuse zu optimieren, soll an be-

stehenden Bäumen der nahen Umge-

bung ein Cluster von 10 Fledermaus-

kästen aufgehängt werden. 

Wirkung gering   

6.1.2 Flächenumwandlung - - 

6.1.3 Nutzungsänderung - - 

6.1.4 Zerschneidung, Fragmentier-

ung von Natura 2000-Lebens-

räumen  

[1361] Luchs 

[1324] Großes Mau-

sohr 

 

Durch das Vorhaben wird keine Bar-
riere geschaffen, welche den Biotopver-
bund innerhalb des FFH-Gebietes be-
einträchtigen könnte. 

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 

Wasserregimes  

- 

 

- 

 

6.1.6 optische Wirkung [1361] Luchs 

[1324] Großes Mau-

sohr 

 

Durch die neu geschaffene Kulisse der 

Hängebrücke ergeben sich für die bei-

den überwiegend nachtaktiven Arten 

keine maßgeblichen Beeinträchtigun-

gen, zumal auf eine nächtliche Beleuch-

tung des Brückenbauwerk verzichtet 

wird.   

Wirkung gering   

6.1.7 Kollisionsrisiko [1324] Großes Mau-

sohr 

 

Hinsichtlich ihrer Bauweise besitzt die 

geplante Hängebrücke keine Faktoren, 

wie schnell bewegliche Teile, die zu      

einem eklatant erhöhten Kollisionsrisiko 

führen könnten. Die vorgesehene Ma-

schendrahtstärke von 3 cm sowie die 

Maschenweite von 3 cm x 3 cm führen 

für Fledermäuse zu einer insgesamt gu-

ten Wahrnehmbarkeit des Brückenbau-

werks. Darüber hinaus handelt es sich 

beim Großen Mausohr um eine Art, die 

vorzugsweise in Bodennähe jagt. Das 

vom Vorhaben ausgehende Kollisions-

risiko für die genannte Art ist als sehr 

gering einzustufen. 

Wirkung gering   

6.1.8 - - - 

    

6.2 betriebsbedingt   

6.2.1 stoffliche Emissionen   Alle genannten Le-

bensraumtypen und 

Arten 

 

Geringfügige Zunahme von Schadstoff-

emissionen durch zunehmenden Besu-

cherverkehr und den Betrieb des vorge-

sehenen Brückenbetriebsgebäudes.  

Vorbelastungen sind vor allem durch 

den Straßenverkehr der Kreisstraße 

K6307 gegeben. 

Wirkung sehr gering 

6.2.2 akustische Veränderungen  [1361] Luchs 

 

Erhöhung der Lärmemissionen währ-

end der Betriebszeiten der Hänge-     

brücke durch Besucher. Vorbelastun-

gen sind vor allem durch den Straßen-

verkehr der Kreisstraße K6307 gege-

ben. Durch die Zunahme der Geräusch-

kulisse ergeben sich für die überwie-

gend nachtaktive Art keine maßgebli-

chen Beeinträchtigungen. 

Wirkung gering   
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6.2.3 optische Wirkungen  [1361] Luchs 

[1324] Großes Mau-

sohr 

 

Visuelle Störwirkungen durch Besucher 

spielten für die beiden überwiegend 

nachtaktiven Arten eine untergeordnete 

Rolle. Maßgebliche Beeinträchtigung 

durch Lichtimmissionen sind ebenfalls 

nicht zu erwarten, da auf eine nächtli-

che Beleuchtung des Brückenbauwerk 

verzichtet wird.  

Wirkung gering   

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 

und Mesoklimas  

- - 

 

6.2.5 Gewässerausbau - - 

6.2.6 Einleitungen in Gewässer 

(stofflich, thermisch, hydrauli-

scher Stress)  

- - 

6.2.7 Zerschneidung, Fragmentier-

ung, Kollision  

-  - 

6.2.8 - - - 

    

6.3 baubedingt    

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 

(Baustraßen, Lagerplätze etc.) 

 

 

 

[9110] Hainsimsen-

Buchenwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1361] Luchs 

[1324] Großes Mau-

sohr 

 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

des FFH-Lebensraumtyps 9110 von ca. 

60 m² außerhalb des FFH-Gebietes. 

Bei der Baustellenerschließung der 

Windseilverankerungsstandorte kann 

auf die vorhandenen Wanderwege zu-

rückgegriffen werden. Die Wege weisen 

eine ausreichende Breite auf, so dass 

auf das Fällen von einzelnen Bäumen 

entlang des Wegverlaufs mit großer 

Wahrscheinlichkeit verzichtet werden 

kann. Durch die Nutzung der vorhande-

nen Wanderwege reduziert sich der 

Weganteil für die Baustellenzuwegung 

in unberührtem, naturbelassenem Ge-

lände auf wenige Meter.  

Wirkung unerheblich  

 

Vorübergehender, geringfügiger Le-

bensraumverlust außerhalb des FFH-

Gebietes durch Einrichtung der Bauzu-

wegung und Arbeitsstreifen, insbeson-

dere im Wald. 

Wirkung gering 

6.3.2 Emissionen  Alle genannten Le-

bensraumtypen und 

Arten 

 

Emissionen von Staub, Schadstoffen 

etc. sind während der Bauphase zu er-

warten.  

Wirkung sehr gering 

6.3.3 akustische und optische Wirk-

ungen 

[1361] Luchs 

[1324] Großes Mau-

sohr 

 

Temporäre akustische und optische 

Störwirkungen infolge der Baustellen-

einrichtung und des Baustellenbetriebs. 

Wirkung gering 

6.3.4 - - - 

  
  

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
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 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 

 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  

 

 

7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits besteh-

enden oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-

Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

 betroffener  

Lebensraum-

typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 

Maßnahmen kann das Vorhaben 

in der Summation zu erheblichen 

Beeinträchtigungen führen? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 

zuständigen Be-

hörde 

7.1     

7.2     

7.3     

     

 

 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  

 

 

 

8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 

Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

 

 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  

 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon aus-

gegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 

des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung: 

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-

Gebiets / Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüf-

ung muss durchgeführt werden.  

 

 Begründung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 

Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 
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3 Quellenverzeichnis  

Literatur 

Biotoperhebungsbogen des Biotops „Felsgebilde N Todtnau“ 

Datenauswertebogen des FFH-Gebiets „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hoch-

tal“ 

FFH-Richtlinie: RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

 

Elektronische Quellen  

udo.lubw.baden-wuerttemberg.de: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg: Daten- und Kartendienst. udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pa-

ges/map/default/index.xhtml  
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4 Anhang 

Datenauswertebogen des FFH-Gebiets „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer 

Hochtal“ 
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Plandarstellungen zum Vorhaben 

 

Quelle: HTB Baugesellschaft m. b. H (unmaßstäblich) 

Abbildung 2: Längsschnitt der Fußgängerhängebrücke  
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Quelle: HTB Baugesellschaft m. b. H (unmaßstäblich) 

Abbildung 3: Lageplan der HTB Baugesellschaft m. b. H 
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(unmaßstäblich)  

Abbildung 4: Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans 

 

 


